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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung von Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,  

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur 
Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 
des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission1, insbesondere auf Artikel 58 und Artikel 131, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist festgelegt, dass Stoffe, die die Kriterien für 
eine Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1A oder 1B), erbgutverändernd 
(Kategorie 1A oder 1B) oder fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1A oder 1B) gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen2 erfüllen sowie persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe, 
sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe sowie Stoffe, die nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen wahrscheinlich schwerwiegende, ebenso 
besorgniserregende Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt 
haben, zulassungspflichtig sein können.  

(2)  Trichlorethylen erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine 
Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die 
Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstabe a. 

(3) Chromtrioxid erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine 
Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1A) und erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und somit auch die Kriterien für die Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 gemäß deren Artikel 57 Buchstaben a und b. 

                                                 
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
2 ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1. 
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(4) Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oligomere erfüllen die Kriterien 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend 
(Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die Aufnahme in Anhang XIV der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren Artikel 57 Buchstabe a. 

(5) Natriumdichromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine 
Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) und 
fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die 
Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstaben a, b und c. 

(6) Kaliumdichromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine 
Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) und 
fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die 
Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstaben a, b und c. 

(7) Ammoniumdichromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für 
eine Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die 
Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstaben a, b und c. 

(8) Kaliumchromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine 
Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1B) und erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und somit auch die Kriterien für die Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 gemäß deren Artikel 57 Buchstaben a und b. 

(9) Natriumchromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine 
Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) und 
fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die 
Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstaben a, b und c. 

(10) Nach Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wurden diese Stoffe als für die 
Aufnahme in Frage kommende Stoffe ermittelt und in die entsprechende Liste 
aufgenommen. Außerdem sind sie laut Empfehlung der Europäischen 
Chemikalienagentur (nachstehend „Agentur“ genannt) vom 20. Dezember 20113 
gemäß Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 prioritär in deren Anhang XIV 
aufzunehmen. Daher sollten diese Stoffe in diesen Anhang aufgenommen werden. 

(11) Die Kobaltverbindungen Kobalt(II)-sulfat, Kobalt-dichlorid, Kobalt(II)-dinitrat, 
Kobalt(II)-karbonat und Kobalt(II)-diacetat erfüllen die Kriterien der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 
1B) und fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die 
Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstaben a und c. Nach Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

                                                 
3 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf (in 

englischer Sprache). 
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wurden sie als für die Aufnahme in Frage kommende Stoffe ermittelt und in die 
entsprechende Liste aufgenommen. 

(12) Diese Kobaltverbindungen sind laut der Empfehlung der Agentur vom 20. Dezember 
2011 gemäß Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 prioritär in deren 
Anhang XIV aufzunehmen. Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass zumindest 
eine der Verwendungen dieser Stoffe (nämlich die Oberflächenbehandlung) ein Risiko 
für die menschliche Gesundheit mit sich bringt, das nicht angemessen beherrscht wird 
und behandelt werden muss. Deshalb sollte die Kommission gemäß Artikel 69 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 die Agentur auffordern, ein Dossier 
auszuarbeiten, das den Anforderungen des Anhangs XV jener Verordnung entspricht. 
Es erscheint daher angebracht, die Entscheidung über die Aufnahme eines oder 
mehrerer dieser Stoffe in Anhang XIV zu verschieben, bis das in den Artikeln 69 
bis 73 jener Verordnung festgelegte Verfahren abgeschlossen ist. 

(13) In der Empfehlung der Agentur vom 20. Dezember 2011 ist für jeden im Anhang 
dieser Verordnung aufgeführten Stoff der letzte Zeitpunkt für die Antragstellung nach 
Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
genannt. Diese Zeitpunkte wurden anhand des geschätzten Zeitbedarfs für die 
Vorbereitung eines Zulassungsantrags festgelegt, wobei die Informationen zu 
berücksichtigen sind, die zu den verschiedenen Stoffen verfügbar sind, sowie die 
Informationen, die im Zuge der öffentlichen Konsultation eingegangen sind, welche 
gemäß Artikel 58 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 durchgeführt wurde. 
Auch die Kapazität der Agentur für die Bearbeitung der Anträge innerhalb der in der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgesetzten Frist wurde berücksichtigt.  

(14)  Für die sieben Chromverbindungen schlug die Agentur vor, dass der letzte Zeitpunkt 

für die Antragstellung 21 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung sein solle. 

Nach der Erörterung der Frage mit den Mitgliedstaaten führt jedoch eine stärkere 

Berücksichtigung der Bedeutung der besonderen Struktur der betreffenden Märkte und 

Lieferketten zu dem Schluss, dass der letzte Zeitpunkt für die Antragstellung 

35 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung liegen sollte. 

(15) Für jeden der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Stoffe sollte der 
Ablauftermin nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 18 Monate nach dem letzten Zeitpunkt für die Antragstellung nach 
Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii jener Verordnung liegen.  

(16) Es ist angebracht, die in Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern i und ii der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Zeitpunkte in Anhang XIV jener 
Verordnung festzulegen. 

(17) In Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e sind in Verbindung mit Artikel 58 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mögliche Ausnahmen für Verwendungen oder 
Verwendungskategorien vorgesehen, sofern – auf der Grundlage bestehender 
spezifischer EU-Rechtsvorschriften mit Mindestanforderungen an den Schutz der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt – das Risiko ausreichend beherrscht wird. 
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Ausgehend vom gegenwärtigen Informationsstand ist es nicht angezeigt, auf der 
Grundlage dieser Bestimmungen Ausnahmen festzulegen.  

(18) Ausgehend vom gegenwärtigen Informationsstand ist es nicht angezeigt, für die 
produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung Ausnahmen 
festzulegen. 

(19) Ausgehend vom gegenwärtigen Informationsstand ist es nicht angezeigt, für 
bestimmte Verwendungen Überprüfungsfristen festzulegen. 

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des mit Artikel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschusses –  

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird nach Maßgabe des Anhangs der 
vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident  
 José Manuel BARROSO
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